
Auszug aus der Ordnungsbehördlichen Verordnung über  die Aufrechterhaltung der   
Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Lotte v. 25.09.2008 
 
       § 13 
 

(3) Im Rahmen von Brauchtumsfeuern dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und 

Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von 

beschichtetem oder behandeltem Holz (einschließlich behandelte Paletten, Schalbretter, 

usw.) und sonstigen Abfällen (z.B. Altreifen) ist verboten. Andere Stoffe, insbesondere 

Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle, dürfen weder zum Anzünden noch zur 

Unterhaltung des Feuers genutzt werden. Brennmaterial, das vor dem Tag des Abbrennens 

aufgeschichtet wird, ist durch geeignete Maßnahmen vor der Nutzung durch Kleintiere als 

Zufluchts- und Aufenthaltsstätte zu sichern (z. B. durch Aufständerung des Brennmaterials 

und Abdeckung mit einem engmaschigen Netz) oder unmittelbar vor dem Brennprozess 

umzuschichten.  

 

(4) Das Brauchtumsfeuer muss ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, 

beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen den Verbrennungsplatz erst dann verlassen, 

wenn das Feuer und die Glut erloschen sind. Das Feuer darf bei starkem Wind nicht 

angezündet werden. Es ist bei aufkommendem starken Wind unverzüglich zu löschen.  

 

(5) Das Feuer muss folgende Mindestabstände einhalten: 

 

1. 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, Bundesautobahnen 

und Bundesstraßen, Waldflächen und Naturschutzgebieten 

2. 25 m von sonstigen baulichen Anlagen  

3. 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen,  

4. 10 m von befestigten Wirtschaftswegen.  
 

 

 

      § 15 
 

    Ordnungswidrigkeiten 

 

 

(2) Ordnungswidrig gem. § 17 LImschG NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

2. die Anzeigepflicht gem. § 13 der Verordnung verletzt. 

 

(3) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach den 

Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) vom 24. Mai 1968 

i. d. F. vom 7.7.1986 (BGBl. I S. 977) geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder 

Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 


